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1. Allgemeine Hinweise 

In den nachfolgend aufgeführten Bachelorstudiengängen werden die Studienplätze für das  
1. Fachsemester im Rahmen des Dialogorientierten Serviceverfahrens vergeben (örtliche Zulassungsbe-
schränkung). Dies bedeutet für Sie, dass Ihnen zum gewünschten Termin unter Umständen kein Stu-
dienplatz zur Verfügung gestellt werden kann. 

Beachten Sie bitte, dass Sie die Bewerbung erst durchführen können, wenn Ihnen Ihre Durchschnittsnote 
vorliegt.  

Ihre Zulassungschance können Sie nicht durch mehrere parallele und identische Bewerbungen erhöhen. 
Hierdurch würde nur der Bearbeitungsaufwand erhöht, was wiederum zur Folge hätte, dass Sie Benach-
richtigungen verspätet erreichen würden. 

Bitte nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass falsche Angaben zum Ausschluss vom Verfahren führen kön-
nen und - bei Feststellung nach der Einschreibung – die Einschreibung widerrufen würde.  
Darüber hinaus stellen fahrlässig oder vorsätzlich gemachte falsche Angaben eine Ordnungswidrigkeit 
dar. 
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Besondere Voraussetzungen gelten auch für  minderjährige Bewerberinnen und Bewerber. 

Sofern Sie zum Einschreibungstermin noch nicht volljährig sind, beachten Sie bitte die „Elterninforma-
tion zum Studium Ihrer minderjährigen Kinder“. 
 
 
2. Das Dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV)  

Im DoSV koordiniert hochschulstart für das erste Fachsemester von örtlich zulassungsbeschränkten 
Bachelorstudiengängen die Zulassungsverfahren von teilnehmenden Hochschulen.  
Die Verfahren zur Zulassung führt dabei jede Hochschule nach ihren jeweiligen landesrechtlichen und 
hochschulinternen Regelungen selbst durch. 
Nicht jede Hochschule nimmt am DoSV teil. Ebenso ist es möglich, dass sich eine teilnehmende Hoch-
schule entweder mit allen oder nur mit einer Auswahl ihrer zulassungsbeschränkten Bachelorstudien-
gänge am DoSV beteiligt. Welche Hochschule mit welchen Studiengängen vertreten ist, können Sie im 
Portal von hochschulstart.de im Bereich „Studienangebote“  
recherchieren. 

Die TH OWL nimmt zum Wintersemester 2021/2022 mit den nachstehenden zulassungsbeschränkten  
Studiengängen am DoSV teil: 
 
 

Studiengang Standort 
Architektur Detmold 

Betriebswirtschaftslehre Lemgo 

Innenarchitektur Detmold 

Medienproduktion Lemgo 

Stadtplanung Detmold 

Wirtschaftspsychologie Lemgo 

 

 
3. Die Bewerbung  

Für alle Studienbewerberinnen und –bewerber beginnt der Weg ins Studium grundsätzlich mit der 
Registrierung und Online-Bewerbung über das Bewerbungsportal von hochschulstart. 

Nach erfolgreicher Registrierung auf hochschulstart.de erhalten Sie eine Bewerber-ID und Bewerber-
BAN (beide Nummern benötigen Sie für den weiteren Bewerbungsprozess).  

Bewerbungszeitraum: 01.05.2021 – 31.07.2021 
In diesem Zeitraum ist das Bewerbungsportal für Sie geöffnet! 
 
4. Erststudium 

Sofern Sie noch kein anderes Studium erfolgreich abgeschlossen haben und sich für das 1. Fachsemes-
ter eines zulassungsbeschränkten Bachelorstudienganges bewerben möchten, müssen Sie uns mit Ih-
rer Online-Bewerbung zunächst keine Zeugnisse vorlegen. Wir prüfen Ihre Zeugnisse und Bescheini-
gungen erst bei der Einschreibung.  
Achten Sie jedoch bitte darauf, dass Ihnen bei den Angaben zu Ihrer Hochschulzugangsberechtigung 
keine Fehler unterlaufen, und berechnen Sie auch bitte Ihre Durchschnittsnote nicht selbst.  
5. Bewerbung für ein Zweitstudium – Wer will noch mal? 

Sie gehören zu diesem Bewerberkreis, wenn Sie zum Zeitpunkt der Bewerbung, spätestens bis zum 
31.07.2021, bereits ein Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss eines Studiums besitzen und das 
Studium an einer deutschen Hochschule abgeschlossen haben.  

https://www.hs-owl.de/studium/bewerbung/einschreibung.html
https://www.hochschulstart.de/
https://dosv.hochschulstart.de/bewerber/4065;jsessionid=8CCDCAF5975F09C0FCEE9FFC8FA9C3FEE3E53670CD98B7EB240E5522EC6FB38C?vvxeIqEUySM63eIyCIVmsoCHNoEINukDZSQNw6AGUDk6E4IPnYF0lguH4HAvfXQwqCBwp83Xn4baBR-nhE_VcBlNQ0jG3mZr_zIDpUF6-X5PIEOkIdus.=0
https://www.hochschulstart.de/
https://dosv.hochschulstart.de/bewerber/859;jsessionid=9963D4C617D7965DFD30190418DD1B54752108317153AC0BFB9A46897E5E5A63?dy1fp5Abm9D1JNHkb4lnnM9VSS8Ggb98of43KdkHTB3u2UUytqRPl2Qs_hqMos-GaHY4yHcC0jorgQXCzF_JYSIHcJYYZWReE0P2IyClWdEzRBE36Q.=0
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Die TH OWL stellt drei Prozent der Studienplätze für ein Zweitstudium zur Verfügung. 
Als Bewerberin oder Bewerber für ein Zweitstudium müssen Sie uns bis zum 31.07.2021 unter Angabe 
Ihrer Bewerber-ID die folgenden Unterlagen per Post schicken: 
 Den Antrag Vorlage begründeter Unterlagen  
 eine beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses Ihres Erststudiums.  
  Die Note, mit der Sie Ihr Erststudium abgeschlossen haben, muss erkennbar sein. 
 Ein Motivationsschreiben (formlos) über die Beweggründe für Ihren Zweitstudienwunsch mit Anga-

ben über die bisherige Ausbildung und berufliche Tätigkeit sowie zum angestrebten Berufsziel. 
Hinweis: Erst nachdem Sie uns das Antragsformular einschließlich der hier genannten Unterlagen vor-

gelegt haben, nimmt Ihre Bewerbung am Auswahlverfahren teil. 
 
 
6. Studieren ohne Hochschulreife „Beruflich Qualifizierte“ 

Sie gehören zu diesem Bewerberkreis, wenn Sie keine Hochschulreife (Abitur oder Fachhochschulreife) 
besitzen. Auch Sie müssen sich für den gewünschten Studiengang online über das Bewerbungsportal 
von hochschulstart bewerben. Jedoch ist eine reine Online-Bewerbung in Ihrem Fall nicht möglich, da 
Sie für die Teilnahme am Auswahlverfahren auch Papierdokumente einreichen müssen.  
Als Bewerberin oder Bewerber ohne Hochschulreife müssen Sie uns bis zum 31.07.2021 unter Angabe 
Ihrer Bewerber-ID die folgenden Unterlagen per Post schicken: 
 Den Antrag Vorlage begründeter Unterlagen. 
 Nachweise, aus denen zum einen die Gesamtnote, mit der Sie z.B. die Aufstiegsfortbildung (Meister, 

Techniker usw.) oder Berufsausbildung abgeschlossen haben, aber auch Art und Umfang Ihrer  
 beruflichen Ausbildung und Tätigkeiten hervorgehen, 
 einen tabellarischen Lebenslauf. 

Hinweis: Erst nachdem Sie uns das Antragsformular einschließlich der hier genannten Unterlagen vor-
gelegt haben, nimmt Ihre Bewerbung am Auswahlverfahren teil.  

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Informationen für Beruflich Qualifizierte. 
 
 

7. Ausländische Studienbewerberinnen und -bewerber 

Die Online-Bewerbung ist nur für deutsche Studienbewerberinnen und –bewerber sowie Staatsan-
gehörige eines Mitgliedslandes der Europäischen Union, die sich für das erste Fachsemester ein-
schreiben möchten und für ausländische und staatenlose Bewerberinnen und Bewerber, welche 
die deutsche Hochschulreife erworben haben, möglich.  
Über die Gleichstellung von ausländischen Schulabschlüssen, die evtl. der Allgemeinen Hochschul-
reife oder der Fachhochschulreife entsprechen könnten, entscheidet die TH OWL. 

7.1. EU-Ausländer/innen 

Auch für Staatsangehörige eines Mitgliedslandes der Europäischen Union beginnt der Weg ins Studium 
grundsätzlich mit der Bewerbung über das Bewerbungsportal (siehe Nr. 3.). Jedoch ist eine reine On-
line-Bewerbung in den meisten Fällen nicht möglich, da Sie für die Teilnahme am Auswahlverfahren 
auch Papierdokumente einreichen müssen.  
Grundsätzlich gilt, dass Sie über einen Schulabschluss verfügen müssen, der Sie in Ihrem Heimatland 
dazu berechtigt, an einer Hochschule zu studieren.  
Für die Ermittlung der Durchschnittsnote und Anerkennung der Gleichstellung Ihres ausländischen 
Schulabschlusses müssen alle EU-Ausländer/innen dem International Office der TH OWL folgende Un-
terlagen per E-Mail senden: 
 Eine Kopie (Scan) des Zeugnisses der Hochschulreife in der Originalsprache, 
 eine Kopie (Scan) der amtlichen Übersetzung, sofern das Zeugnis nicht in deutscher Sprache 

 vorliegt. 

https://www.th-owl.de/studium/bewerbung-und-einschreibung/bewerbung/#c167
https://www.th-owl.de/studium/bewerbung-und-einschreibung/bewerbung/#c167
http://www.hs-owl.de/studium/bewerbung0/beruflich-qualifizierte.html
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Hinweis: Erst nachdem die TH OWL die Gleichstellung Ihres Schulabschlusses festgestellt, Ihre Durch-
schnittsnote berechnet und Ihnen diese mitgeteilt hat, können Sie sich über das Bewerbung-
sportal bewerben. 

7.2. Nicht-EU-Ausländer  
Studienbewerberinnen und -bewerber aus Nicht-EU-Ländern, die 

• ihre Hochschulzugangsberechtigung (Abitur, Baccalaureat, Diploma usw.) oder ihren ersten Hoch-
schulabschluss (Bachelor) nicht in Deutschland erworben haben, 

• bereits ein Studienkolleg in Deutschland absolviert haben, oder 

• über keine Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife verfügen, die von einer deutschen 
Schule im Ausland ausgestellt wurde, 

müssen sich bis zum 30.06.2021 über das Hochschulserviceportal von uni-assist bewerben.  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das International Office der TH OWL. 
 
 
8. Sonderanträge „Zulassungschancen können verbessert werden“ 

Sie haben die Möglichkeit, Sonderanträge zu stellen. Umfangreiche Informationen zu den Antragsmög-
lichkeiten finden Sie in den Hinweisen zu Sonderanträgen.  

Beachten Sie bitte, dass Ihr „Sonderfall“ durch die beigefügten Belege so deutlich dargestellt sein  
muss, dass eine außenstehende Person Ihre Argumente anhand der Unterlagen nachvollziehen kann. 
Die zum Nachweis geeigneten Belege senden Sie uns bitte mit Hilfe des ausgefüllten Antrags „Vorlage 
begründeter Unterlagen“ per Post.  
 
 
9. Losverfahren 

Wir führen ein Losverfahren durch, sofern nach Abschluss des Auswahlverfahrens ggf. noch Studien-
plätze frei geblieben sind. Für das Losverfahren kann sich jeder bewerben, der über eine Hochschulzu-
gangsberechtigung verfügt. Hierbei ist es nicht mehr relevant, ob bereits ein abgeschlossenes Studium 
vorliegt oder die Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben wurde. Die Überprüfung der 
Hochschulzugangsberechtigung erfolgt im Falle der Zulassung bei der Einschreibung. 
Bewerbungen für das Losverfahren sind formlos unter Angabe von Name, Adresse, E-Mail und 
Studiengang an das Immatrikulationsamt der TH OWL, 32655 Lemgo, zu richten.  
Bewerbungsschluss für die Teilnahme am Losverfahren ist der 07.09.2021. 
 
 
10. Vorkurse 

Die TH OWL bietet vor Studienbeginn Vorkurse in den Fächern Mathematik, Physik, Chemie und  
Englisch an.  
Hinweis: Sofern Sie an einem Vorkurs teilnehmen möchten, sollten Sie ein von der TH OWL 
 erhaltenes Studienplatzangebot schnellstmöglich annehmen!  
 
 
 

11. Semesterbeitrag 

Studierende der TH OWL müssen für jedes Semester einen Semesterbeitrag entrichten. Der Semester-
beitrag umfasst den Sozialbeitrag für das Bielefelder Studierendenwerk und den Beitrag für die 
Studierendenschaft (AStA). Er beinhaltet ebenfalls die Kosten für das Semesterticket.  
Die jeweils aktuellen Beträge und Kontodaten werden Ihnen grundsätzlich mit der Studienplatzzusage 
oder dem Aufruf zur Rückmeldung mitgeteilt. 

http://www.uni-assist.de/
https://www.th-owl.de/studium/bewerbung-und-einschreibung/bewerbung/#c167
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Hier finden Sie weitere Hinweise zum Semesterbeitrag und zum Semesterticket. 

 
 
12. BAföG 

Für die Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Ausbildungsförderung nach dem BAföG ist  
das Studierendenwerk Bielefeld, Abteilung für Ausbildungsförderung, Universitätsstraße. 25,  
33615 Bielefeld, Tel. 0521-10688800, zuständig. Von Mitarbeitern des Studierendenwerks werden in der 
TH OWL regelmäßig Sprechstunden (Annahme von Anträgen und Beratung) durchgeführt. 
 
 
13. Wohnmöglichkeiten 
Bei der Suche nach Unterkünften wird Ihnen der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) gern  
behilflich sein. An den verschiedenen Standorten erreichen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des AStA wie folgt: 
Lemgo: Campusallee 12, 32657 Lemgo, Tel. 05261 – 702 2710 
Detmold: Emilienstr. 45, 32756 Detmold Tel. 05231 – 769 2720 
Höxter: An der Wilhelmshöhe 44, 37671 Höxter, Tel.: 05271 – 687 2730 

Weitere Informationen zum Thema Wohnmöglichkeiten haben wir für Sie im Internet bereitgestellt. 

 
 

14. Die wichtigsten Termine im Überblick 

01.05.2021 – 31.07.2021  Bewerbungszeitraum  
01.08.2021  Durchführung des Hauptverfahrens  
bis 31.08.2021  Einschreibungszeitraum - Zusendung der geforderten  
  Zeugnisse und Nachweise an die Technische Hochschule OWL  
01.09.2021  Beginn des Wintersemesters 2021/2022 
Voraussichtl. 20.09.2021 – 04.02.2022 Vorlesungszeitraum 

Weitere Semestertermine finden Sie auf unseren Internetseiten. 
 
 
Sofern noch Fragen offengeblieben sind, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail an  
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Immatrikulationsamtes. 
Abschließend wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei der Bewerbung um einen Studienplatz an der 
Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe.  
 
 
Technische Hochschule OWL 
Immatrikulationsamt 

https://www.th-owl.de/studium/bewerbung-und-einschreibung/semesterbeitrag/
https://www.th-owl.de/studium/bewerbung-und-einschreibung/semesterbeitrag/
http://www.studierendenwerk-bielefeld.de/bafoeg.html
https://www.th-owl.de/studium/studienstart/wohnen-in-owl/
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